
 Stadt Wörth a.d.Donau  
 

 

Niederschrift 
 

über die Sitzung des Stadtrates  
vom 09.06.2022 

 
 

Ort:    
Bürgerhaus, Ludwigstraße 7 

Bürgersaal  
 

 
Beginn:     

 
19.00 Uhr 

 
Vorsitzender: 
 

 
1. Bürgermeister Josef Schütz    

 
Anwesend: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortssprecher Tiefenthal: 

 
Franz Witzmann jun. 
Andreas Fürst  
Ekkehard Hollschwandner 
Dr. Thomas Blechschmidt 
Beate Ostermeier 
Johannes Weig 
Thomas Schweiger 
Christian Kaiser 
Dr. Rudolf Apfelbeck 
Harald Dietlmeier 
Ralf Amann 
Gerhard Schmautz 
Ulrike Riedel-Waas  
 
 
Johann Solleder 
 

 
Entschuldigt: 
 
 

 
Johann Festner 
Volker Mahren 
Hildegard Schindler 
 
 

Unentschuldigt: 
 

-- 

 
Schriftführer: 

 
Markus Götz 
 

 
Sonstige Verhandlungsteilnehmer: 
 

 
-- 
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Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass 
 
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 02.06.2022 ordnungsgemäß eingeladen worden 

ist; 
 
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 02.06.2022 ortsüblich 

bekannt gemacht worden ist; 
 
3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 9 Mitglieder anwesend sind. 
 
Hierauf wird in die Beratung eingetreten und folgendes beschlossen: 
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Öffentlicher Sitzungsteil  
 

 
 
 

 
Mit der Niederschrift zur öffentlichen Sitzung vom 12.05.2022 besteht 
Einverständnis. 
 

 
1 

 
Kindertagesbetreuung - Kindergarten Schusshütte 3 - Betrieb der 
Kindertageseinrichtung im kommenden Betreuungsjahr 2022/2023  
 
Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Regensburg wird ab 01.09.2022 die 
Betriebsträgerschaft für die Kindertageseinrichtung Schusshütte übernehmen. Die 
Vereinbarung zwischen der Stadt und dem BRK wurde am 19.05.2022 geschlossen.  
 
Die Betriebsträgerschaft durch die Pfarrer-Freimuth-Stiftung endet mit Ablauf des 
31.08.2022.  
 
Der Kindergarten wird im Betreuungsjahr 2022/2023, nach aktuellem Stand der 
Anmeldungen, 5 Gruppen umfassen. Eine Gruppe davon wird in den Räumlichkeiten 
der Mittelschule untergebracht.  
 
Die Stadt Wörth koordiniert die Kindertagesbetreuung im Stadtgebiet und die 
Kooperation unter den Trägern der Einrichtungen. Die Elternbeiträge und die 
Schließtage aller Einrichtungen sollen einheitlich festgelegt werden.  
 
Der neue Waldkindergarten, Träger ist der Caritasverband Regensburg, wird zum 
01.09.2022 starten. Bisher sind nur 4 Kinder angemeldet, trotz großer Nachfrage 
nach Bedarfserhebung. Der Vorsitzende wirbt um weitere Anmeldungen und ist 
überzeugt, dass die Nachfrage spätestens im zweiten Betriebsjahr ansteigen wird.  
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Stadtentwicklung/ Bauleitplanung –  
Nahversorgungsbereich Regensburger Straße -  
Vorhabenbezogene, partielle 2. Änderung des Bebauungsplanes Hoher Bühl 
(im Teilbereich A), mit Erweiterung, zur Festsetzung eines Sondergebietes für 
großflächigen Einzelhandel - Beschluss zur Einleitung eines 
vorhabenbezogenen Änderungsverfahrens für den Bebauungsplan Hoher Bühl 
sowie, im Parallelverfahren, zur Änderung des geltenden 
Flächennutzungsplanes - Entwurfsbilligung für die Durchführung des 
Verfahrensschritts einer  frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie einer 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 
 
Ausgehend von der ersten, richtungweisenden Willensbildung des Stadtrates am 
14.10.2021 soll nun das vorhabenbezogene Bauleitplanungsverfahren auf Antrag 
des Vorhabenträgers, auf Basis der vorliegenden Vorhaben- und 
Erschließungsplanung (VEP) sowie der bereits erarbeiteten, weiteren 
Entwurfsunterlagen eingeleitet werden. Der Vorhaben- und Erschließungsplanung 
wird Bestandteil der vorhabenbezogenen Bebauungsplanänderung. 
 
Darüber hinaus soll das Änderungsverfahren für den geltenden 
Flächennutzungsplan im Parallelverfahren durchgeführt werden.  
 
Sämtliche Entwurfsunterlagen zur Bebauungsplanänderung und 
Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 02.06.2022 wurden den 
Stadtratsmitgliedern mit Sitzungsladung über das Ratsinformationssystem zur 
Kenntnis gegeben.  
 
Der Geltungsbereich der vorhabengezogenen, partiellen 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Hoher Bühl umfasst folgende Flurstücke:  
780/1 Teilfläche, 779, 778 Teilfläche (= bereits im Geltungsbereich liegend) 
777 Teilfläche (= Erweiterung des Geltungsbereichs) 
776/2 Teilfläche (Straßengrundstück Staatstraße, neue Zufahrt) 
 
Ziel und Zweck der vorhabenbezogenen Bauleitplanung ist, durch Ausweisung eines 
Sondergebietes nach § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO die Grundlage für die Errichtung 
eines neuen Verbrauchermarktes mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1.200 m² am 
bisherigen Standort (Nahversorgungsbereich Regensburger Str.), dabei im Wege 
eines Ersatzneubaus, zu schaffen.  
 
Vorhabenträger ist die Pfluger Grundstücks GmbH & Co.KG, Zorneding, vertreten 
durch die Frick Unternehmensberatung, Baldham. 
 
Der Vorhabenträger wird durch Abschluss eines Durchführungsvertrages zur 
Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der 
Planungs- und Erschließungskosten verpflichtet.  
 
Der Geschäftsleiter erläutert die vorgelegten Entwurfsunterlagen und beantwortet 
Fragen aus dem Gremium. Nach Abschluss der Erörterung wird festgehalten: 
 

- Die Durchgrünung der Parkflächen ist nachzubessern und für die Schaffung 
von Aufenthaltsqualität und aus Klimaschutzerwägungen zu intensivieren 
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- Textliche Festsetzungen, 4.3, Dachform, Dachdeckung 

Die im Entwurf enthaltene Festsetzung wird erläutert und erörtert. 
Das Dach kann entweder extensiv begrünt oder bei Photovoltaik-/Solarnutzung 
als Foliendach ausgeführt werden. Im Durchführungsvertrag wird der 
Vorhabenträger im Falle einer Photovoltaik-/Solarnutzung eine Dachfläche von 
mindestens 2/3 dieser Nutzung zuzuführen.  
 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Einleitung des vorhabenbezogenen Änderungsverfahrens 
für den Bebauungsplan Hoher Bühl, Teilbereich A, in folgendem Geltungsbereich: 
 
Flurstück 780/1 Teilfläche,  
Flurstück 779,  
Flurstück 778 Teilfläche,  
Flurstück 777 Teilfläche 
Flurstück 776/2 Teilfläche,  
sämtlich Gemarkung Wörth. 
 
Das Änderungsverfahren für den geltenden Flächennutzungsplan ist im 
Parallelverfahren durchzuführen.  
 
Die vorgelegten Entwurfsunterlagen zur vorhabenbezogenen, partiellen und 2. 
Änderung des Bebauungsplanes (Teilbereich A) sowie zur 
Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 02.06.2022 werden gebilligt.  
 
Für die gebilligten Entwurfsunterlagen ist eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (§§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB) durchzuführen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 14  :  0  Stimmen  
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Aufstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) 
mit vorbereitender Untersuchung (VU) und Verkehrskonzept (VK) – 
Genehmigung der finalen Fassung vom 11.04.2022   
 
Die öffentliche Auslegung zur Beteiligung der Öffentlichkeit und zur Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde im Zeitraum vom 
23.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 durchgeführt.  
 
Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen wurden in der Sitzung des 
Stadtrates vom 10.03.2022 behandelt.  
 
Die auf dieser Basis erarbeitete, abschließende Fassung des Städtebaulichen 
Entwicklungskonzepts vom 11.04.2022 wird dem Stadtrat zur Genehmigung 
vorgelegt.  
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Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) 2022 in der 
Fassung vom 11.04.2022. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 14  :  0  Stimmen  
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Stadtentwicklung/Bauleitplanung – Ehemaliges BayWa-Areal –  
Vorhabenbezogene, partielle 2. Änderung des geltenden Bebauungsplanes 
„Alter Bahnhof“ als Verfahren der Innenentwicklung (§ 13 a BauGB) zur 
Festsetzung eines Urbanen Gebietes (MU) und eines Sondergebietes für 
großflächigen Einzelhandel (SO) – Verfahrensschritt der öffentlichen 
Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange – Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen -Billigung der 
überarbeiteten Entwurfsunterlagen für die Durchführung einer 2. öffentlichen 
Auslegung und Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange  
 
Der Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und, parallel 
dazu, die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 
4 Abs. 2 BauGB) wurde im Zeitraum vom 24.02.2022 bis einschließlich 30.03.2022 
durchgeführt.  
 
Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen wurden zur Kenntnis genommen 
und geprüft. Für die vorliegenden Stellungnahmen wird in der Sitzung eine 
Behandlung und Abwägung vorgenommen. Die Behandlung und Abwägung der 
Stellungnahmen wird vorgetragen und der Sitzungsniederschrift als Anlage 1 
beigefügt.  
 
Auf Basis der Behandlung und Abwägung werden dem Stadtrat die überarbeiteten 
und ergänzten Entwurfsunterlagen zur Bauleitplanung in der Fassung vom 
02.06.2022 vorgelegt. Die Entwurfsunterlagen in der Fassung von 02.06.2022, die 
eingegangenen Stellungnahmen sowie die Ausführungen zur Behandlung und 
Abwägung wurden den Stadtratsmitgliedern bereits mit der Sitzungsladung über das 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der vorhabenbezogenen, partiellen und 2. Änderung 
für den Bebauungsplan Alter Bahnhof umfasst unverändert folgende Flurstücke: 
794/4, 787/5 und 794/5 Gemarkung Wörth  
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat billigt, auf Basis der nach Vortrag beschlussmäßig behandelten und in 
Abwägung gebrachten Stellungnahmen des Verfahrensschritts der öffentlichen 
Auslegung und der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB), die überarbeiteten und ergänzten 
Entwurfsunterlagen in der Fassung vom 02.06.2022.  
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Für die gebilligten Entwurfsunterlagen in der Fassung vom 02.06.2022 ist eine 
weitere, zweite öffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB) durchführen, 
verbunden mit einer weiteren, zweiten Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 14  :  0  Stimmen  
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Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 
30.05.2022 – Nachbereitung  
 
Die Beratung und Beschlussfassung wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt. 
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Stadtpfarrkirche St. Petrus Wörth a.d.Donau – Neue Orgel für die 
Stadtpfarrkirche – Gewährung eines kommunalen 
Investitionskostenzuschusses  
 
Bezug: 
Stadtratssitzung vom 13.02.2020, öffentliche Sitzung, Tagesordnungspunkt 6 
 
Nach Beratung über den Antrag der Pfarrei Wörth a.d.Donau vom 20.01.2020 
wurde in der Stadtratssitzung am 13.02.2020 der Beschluss gefasst, der Pfarrei für 
die Anschaffung der neuen Orgel in 2021 einen kommunalen 
Investitionskostenzuschuss auf Basis eines Projektfinanzierungsplanes zu 
gewähren. Die Höhe des Zuschusses wurde nicht festgelegt.  
 
Der angeforderte Projektfinanzierungsplan wurde seitens der Pfarrei Ende Februar 
2020 vorgelegt.  
 
In Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 wurde die 
Zuschussgewährung dem Haushaltsjahr 2022 zugewiesen.  
 
Im Haushaltsplan 2022 ist eine Ausgabeermächtigung für die Gewährung des 
kommunalen Investitionskostenzuschusses in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.  
 
Die neue Orgel wurde am 06.06.2022 durch den Bischof eingeweiht.  
 
Abschließender Finanzierungsplan: 
 
Ausgaben: 
Anschaffungskosten  520.000,00 € 
Nebenkosten incl. Orgelbaufachberatung  20.000,00 €  
Summe  540.000,00 € 
 
Zuschuss Diözese Regensburg  234.300,00 € 
Orgelbauverein  190.000,00 € 
Zuschuss Stadt  10,000.00 € 
Eigenmittel der Kirchenstiftung  105.700,00 € 
Summe                       540.000,00 € 
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Beschluss: 
 
Die Stadt gewährt der Pfarrei einen einmaligen Investitionskostenzuschuss für die 
neue Orgel der Stadtpfarrkirche in Höhe von 10.000 Euro. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 14  :  0  Stimmen  
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Informationen/ Anfragen und Bekanntgaben  
 
Informationen 
 

1. Nächste Stadtratssitzung: 21.07.2022 
Im August ist eine Stadtratssitzung für den 11.08.2022 geplant. 
 

2. Fronleichnam 2022, 16.06.2022, Kirchenzug: Beteiligung der 
Stadtratsmitglieder erwünscht  

 
 
Anfragen und Bekanntgaben  
 
Keine 
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Schöberl Patricia

Von: Hanns-Joachim Roggenbuck <roggenbuck@mero-germany.de>
Gesendet: Mittwoch, 23. Februar 2022 17:34
An: Schöberl Patricia
Betreff: WG: 2. Änderung des Bebauungsplans "Alter Bahnhof" der Stadt Wörth 

a.d.Donau

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Erledigt

 
Sehr geehrte Frau Schöberl, 
 
wir danken für die Beteiligung an o. g. Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „Alter Bahnof“ in 
Wörth an der Donau. 
 
Der Schutzstreifen der Mitteleuropäischen Rohölleitung (MERO) und zukünftige Planungen der MERO sind von o. g. 
Planungen nicht betroffen. Insofern haben wir keine Einwendungen gegen dieses Verfahren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hanns-Joachim Roggenbuck 
 
 
Hanns-Joachim Roggenbuck 
Kaufmännischer Direktor 
Diplom-Kaufmann 
MERO Germany GmbH 
MERO-Weg 1, 85088 Vohburg a.d. Donau 
Telefon: +49 8457 926-231 
Telefax: +49 8457 926-220 
roggenbuck@mero-germany.de 
www.mero-germany.de 
 

 
Geschäftsführung: Ing. Václav Ouřada 
Amtsgericht Ingolstadt HRB 8637 
Sitz der Gesellschaft: Vohburg a.d. Donau 
USt-IdNr.: DE 152 122 768 

 
Die in dieser Nachricht enthaltenen Informationen sind vertraulich und ggf. rechtlich geschützt. Bitte benachrichtigen Sie den Absender, falls Sie nicht der 
beabsichtigte Empfänger sein sollten, und löschen Sie bitte diese Nachricht umgehend aus Ihrem System. Das unerlaubte Kopieren, die Offenlegung sowie 
die Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet. 
Datenschutz-Information siehe: www.mero-germany.de 
This email may contain trade secrets or privileged, undisclosed or otherwise confidential information. If you have received this email in error, please inform us 
immediately and destroy the original transmittal. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this email is not permitted. 
 

Von: Schöberl Patricia <Patricia.Schoeberl@vg-woerth-brennberg.de>  
Gesendet: Mittwoch, 23. Februar 2022 14:19 
An: post <post@mero-germany.de> 
Betreff: 2. Änderung des Bebauungsplans "Alter Bahnhof" der Stadt Wörth a.d.Donau 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei übersenden wir Ihnen ein Anschreiben zur 2. Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „Alter Bahnhof“ 
der Stadt Wörth a.d.Donau.  
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Mit freundlichen Grüßen  

  
Patricia Schöberl 
Bauabteilung 

 
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Donau    
Mitgliedsgemeinden:  

 
Rathausplatz 1 
93086 Wörth a.d. Donau 
Tel:  09482 94 03 38 
Fax: 09482 94 03 40 
Mail: patricia.schoeberl@vg-woerth-brennberg.de / Bauamt @vg-woerth-brennberg.de 
Internet: www.woerth-donau.de / www.brennberg.de  
--------------------------------------------------------------------------- 
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie 
nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede 
Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig 
ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.  
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Schöberl Patricia

Von: Selbmann, Heike (StBA Regensburg) <Heike.Selbmann@stbar.bayern.de>
Gesendet: Donnerstag, 24. Februar 2022 07:53
An: Schöberl Patricia
Cc: Bauamt Woerth
Betreff: WG: 2. Änderung des Bebauungsplans "Alter Bahnhof" der Stadt Wörth 

a.d.Donau
Anlagen: 2022_02_23 Staatliches Bauamt.pdf

  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
gegen die Änderung des o. g. Bebauungsplanes bestehen von unserer Seite keine Einwendungen. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Heike Selbmann 
 
 
Sachgebietsleiterin 
Staatliches Bauamt Regensburg 
Abteilung S3 – Landkreis Regensburg 
  
Telefon: +49 (941) 69856-5320 
E-Mail: heike.selbmann@stbar.bayern.de 
Internet: http://www.stbar.bayern.de 
  
  
  
  
  
  

Von: Schöberl Patricia <Patricia.Schoeberl@vg-woerth-brennberg.de>  
Gesendet: Mittwoch, 23. Februar 2022 14:21 
An: Poststelle (StBA Regensburg) <poststelle@stbar.bayern.de> 
Betreff: 2. Änderung des Bebauungsplans "Alter Bahnhof" der Stadt Wörth a.d.Donau 
  
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
anbei übersenden wir Ihnen ein Anschreiben zur 2. Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „Alter Bahnhof“ 
der Stadt Wörth a.d.Donau.  
  
Mit freundlichen Grüßen  

  
Patricia Schöberl 
Bauabteilung 

  
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Donau    
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Mitgliedsgemeinden:  

 
Rathausplatz 1 
93086 Wörth a.d. Donau 
Tel:  09482 94 03 38 
Fax: 09482 94 03 40 
Mail: patricia.schoeberl@vg-woerth-brennberg.de / Bauamt @vg-woerth-brennberg.de 
Internet: www.woerth-donau.de / www.brennberg.de  
--------------------------------------------------------------------------- 
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie 
nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede 
Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig 
ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.  
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Schöberl Patricia

Von: Mittermeier, Nathalie (IMBY) 
<Nathalie.Mittermeier@immobilien.bayern.de>

Gesendet: Dienstag, 1. März 2022 09:41
An: Schöberl Patricia
Betreff: AW: 2. Änderung des Bebauungsplans "Alter Bahnhof" der Stadt Wörth 

a.d.Donau
Signiert von: nathalie.mittermeier@immobilien.bayern.de

Sehr geehrte Frau Schöberl, 
 
im Rahmen des Verfahrens der 2.Änderung des Bebauungsplans „Alter Bahnhof“ wurden wir um Stellungnahme 
gebeten. Von unserer Seite bestehen keine Einwände. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Nathalie Mittermeier 
 
Immobilien Freistaat Bayern 
Regionalvertretung Oberpfalz 
Prüfeninger Straße 34 
93049 Regensburg 
Telefon: 0941 280339 25 
Telefax: 0941 280339 20 
E-mail: Nathalie.Mittermeier@immobilien.bayern.de 
Internet: www.immobilien.bayern.de 
 
Datenschutzhinweis:  
Informationen zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Immobilien Freistaat Bayern entnehmen Sie bitte 
der unter www.immobilien.bayern.de/datenschutz/index.html abrufbaren „Allgemeine Datenschutzerklärung“. Auf Anfrage erhalten 
Sie diese auch zugesendet. 
 
 
 
 

Von: Schöberl Patricia [mailto:Patricia.Schoeberl@vg-woerth-brennberg.de]  
Gesendet: Mittwoch, 23. Februar 2022 14:16 
An: IMBY Regensburg Poststelle (IMBY) <Poststelle.R@immobilien.bayern.de> 
Betreff: 2. Änderung des Bebauungsplans "Alter Bahnhof" der Stadt Wörth a.d.Donau 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei übersenden wir Ihnen ein Anschreiben zur 2. Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet „Alter Bahnhof“ 
der Stadt Wörth a.d.Donau.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

  
Patricia Schöberl 
Bauabteilung 

 
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Donau    
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Mitgliedsgemeinden:  

 
Rathausplatz 1 
93086 Wörth a.d. Donau 
Tel:  09482 94 03 38 
Fax: 09482 94 03 40 
Mail: patricia.schoeberl@vg-woerth-brennberg.de / Bauamt @vg-woerth-brennberg.de 
Internet: www.woerth-donau.de / www.brennberg.de  
--------------------------------------------------------------------------- 
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie 
nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede 
Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig 
ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.  
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2. Änderung des Bebauungsplanes „Alter 
Bahnhof“

Ihr Zeichen: 2. Änderung B-Plan
Alter Bahnhof

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Beteiligung im Rahmen der o.g. Verbandsanhörung bedanken wir uns

recht herzlich. Der Landesfischereiverband Bayern e.V. nimmt im Rahmen

seiner satzungsgemäßen Aufgaben als anerkannter Naturschutzverband und zur

Wahrung der Frist bis zum 30.03.2022 wie folgt Stellung:

Ausgangslage

Die Gemeinde Wörth plant ein Sondergebiet und ein Urbanes Gebiet auf dem 
ehemaligen BayWa Gelände. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 
787/5 und Nr. 794/4 der Gemarkung Wörth mit einer Gesamtfläche von 1,2 ha. 
Es ist ein Sondergebiet für großflächige Einzelhandelsbetriebe (SO 
Einzelhandel) im Westen und ein Urbanes Gebiet (MU) im Osten des 
Geltungsbereichs geplant.

Sehr geehrter Herr Götz,

aus Sicht des Landesfischereiverbandes Bayern e. V. gibt es gegen diese 2. 
Änderung des Bebauungsplanes keine Einwände.
Durch die Art der zugelassenen Bedachungsmaterialien und der 
Niederschlagswasserableitung werden die TRENOG und die Belange der 
Fischerei und Gewässerreinhaltung voll erfüllt.

Mit freundlichen Grüßen,

i.A. Sonia Rothe

LANDESFISCHEREIVERBAND BAYERN E.V.,
Präsident: Prof. Dr. Albert Göttle, Amtsgericht München VR 7715, 
USt.-IdNr. DE129517393, Bankverbindung: Münchner Bank e.G., 
IBAN: DE07 7019 0000 0002 8256 35, BIC: GEN0DEF1M01

Öffnungszeiten Mo–Do. 8–12 Uhr und 13–16 Uhr, 
Freitag und an Tagen vor Feiertagen 8–12 Uhr
T 089 64 27 26-0, poststelle@lfvbayern.de

Stadt Wörth a.d. Donau

z.Hd. Herrn Götz 

Rathausplatz 1 
93086 Wörth a.d. Donau

Sonia Rothe
Stellv. 
Naturschutzbeauftragte 
Oberpfalz

T 0171-5476728

s.rothe@fischereiverband-
oberpfalz.de

LANDESFISCHEREI-
VERBAND BAYERN e.V.

Mittenheimer Straße 4
85764 Oberschleißheim

lfvbayern.de

07.03.22

LANDESFISCHEREIVERBAND BAYERN E.V.   
Mittenheimer Straße 4 | 85764 Oberschleißheim



  
Bayerisches Landesamt für 

Umwelt  
   

    

LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt · 86177 Augsburg 

 

 

 

 
 
Hauptsitz LfU 
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160 
86179 Augsburg 
 
Telefon +49 821/9071-0 
Telefax +49 821/9071-5556 

 
 
Dienststelle Hof 
Hans-Högn-Str. 12 
95030 Hof  
 
Telefon +49 9281/1800-0 
Telefax +49 9281/1800-4519 

  
 

www.lfu.bayern.de 
poststelle@lfu.bayern.de 
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Stadt Wörth a.d. Donau 

Rathausplatz 1 

93086 Wörth a.d. Donau 

 

– Versand per E-Mail – 

Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung Datum 
2. Änderung B-Plan Alter Bahn-
hof 
23.02.2022 

11-8681.1-29171/2022 
   

Jürgen Gruber 
Juergen.Gruber@lfu.bayern.de 
Tel.  +49 (821) 9071-5681 

10.03.2022 
 

 

Vollzug des Baugesetzbuches Stadt Wörth a.d. Donau; 
Vorhabenbezogene, partielle Änderung des Bebauungsplans „Alter Bahnhof“ 
im beschleunigten Verfahren;  
Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit E-Mail vom 23.02.2022 geben Sie dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) 

nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der o.g. Planänderung. 

 

Vom LfU zu vertretende Fachbelange (z. B. Rohstoffgeologie, Geotopschutz, Geoge-

fahren) werden nicht berührt bzw. wurden ausreichend berücksichtigt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Gruber 

 







 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Regensburg     

    
 

WWA Regensburg - Postfach 20 04 28 - 93063 Regensburg 
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Standort 
Landshuter Str. 59 
93053 Regensburg 

Telefon / Telefax 
+49 941 78009-0 
+49 941 78009-222 

E-Mail / Internet
poststelle@wwa-r.bayern.de

www.wwa-r.bayern.de

Stadt Wörth a.d. Donau 
Rathausplatz 1 
 
93086 Wörth a.d. Donau 

 

 
Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung  +49 (941) 78009-101 Datum 
  1-4622-R/WÖR-5055/2022 Josef Lehner 24.03.2022 
     

 

2. Änderung des Bebauungsplans "Alter Bahnhof" der Stadt Wörth a.d.Donau 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

grundsätzlich verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 22.11.2021, welche 

nach wie vor Gültigkeit besitzt. 

 

Nach unserem Kenntnisstand befindet sich die Niederschlagswasserbeseitigung und 

die Gestaltung der neuen Zufahrt in der Abstimmung. Speziell bei der Nieder-

schlagswasserbeseitigung sind noch nicht alle Punkte abgeklärt, so dass derzeit 

keine gesicherte Erschließung bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung vor-

liegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Josef Lehner 

Abteilungsleiter 

Stadt und Landkreis Regensburg 



 

 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE · Hofgraben 4 · 80539 München 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN DATUM 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

Abteilung B - Koordination Bauleitplanung 

Tel.: 089/2114-236 von 8 bis 12 Uhr 

Fax: 089/2114-407 

beteiligung@blfd.bayern.de 

  

 

 

BAYERISCHES LANDESAMT 

FÜR DENKMALPFLEGE 
– 
Dienststelle München: 

Hofgraben 4 
80539 München  
Postfach 10 02 03 
80076 München 
– 
Tel.: 089 2114-0 

Fax: 089 2114-300 
– 
www.blfd.bayern.de 
– 
Bayerische Landesbank München 
IBAN DE75 7005 0000 0001 1903 15 

BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Stadt Wörth a. d. Donau, Lkr. Regensburg:  
Vorhabenbezogene, partielle 2. Änderung des Bebauungsplanes "Alter Bahnhof" 
 
 
Zuständige Gebietsreferentin: 

Bau- und Kunstdenkmalpflege: Frau Stephanie Eiserbeck M.A. (in Vertretung) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange: 

Mittels 2. Änderung des Bebauungsplanes „Alter Bahnhof“ möchte die Stadt Wörth 

a.d.Donau auf den Flurnummern 794/4, 787/5 und 794/5 der Gemarkung Wörth, ein 

Sondergebiet für großflächige Einzelhandelsbetriebe ausweisen. 

Im Geltungsbereich befinden sich allerdings ein Einzelbaudenkmal, welches gemäß 

Art. 1, Abs. 2 BayDSchG mit folgendem Text in der Denkmalliste des Landkreises 

Regensburg verzeichnet ist: 

 

Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Donau 
Rathausplatz 1 
93086 Wörth a.d.Donau 
 

2. Änderung B-Plan Alter Bahnhof, Herr 

Götz 

 23.02.2022  P-2014-1190-3_S3  28.03.2022 

  

http://www.blfd.bayern.de/
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– D-3-75-210-1 - Donaustraße 6, Wörth a. d. Donau „Wegkapelle, 

giebelständiger Satteldachbau mit offenem Gehäuse, bez. 1655.“  

 

Unter dem Punkt „12. Denkmalschutz" wird das Baudenkmal benannt und die 

Gesetzesgrundlage aufgeführt. Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen auf das 

Schutzgut finden sich in den vorgelegten Unterlagen nicht. 

Nach Prüfung der Unterlagen sind aus denkmalfachlicher Sicht allerdings erhebliche 

Bedenken gegen die Planung vorzubringen. 

Eine (Wege-) Kapelle ist ein Ort des Gebetes, der Ruhe und des Innehaltens. Durch 

die Planung, insbesondere mit einem Parkplatz im Rücken verliert die Kapelle Ihre 

Wirkung und wird zum beliebigen Möbelstück degradiert. Daraus resultiert eine 

erhebliche Beeinträchtigung des Wesens und des überlieferten Erscheinungsbildes 

des Einzelbaudenkmals.  

 

Aus denkmalfachlicher Sicht sollte dem Umfeld der Kapelle wieder ein würdigerer 

Raum, auch im Vergleich zur Bestandssituation, gegeben werden. Dafür sollte 

mindestens auf den unmittelbar dahinter festgelegten Stellplatz verzichtet und die 

Kapelle angemessen eingerahmt werden.  

Aus denkmalfachlicher Sicht kann der Planung nur hingenommen werden, sofern 

eine tatsächliche Abschirmung des Kapellenstandortes erfolgt. Eine ganzjährig grüne 

Bepflanzung zwischen Denkmalbestand und Sondergebiet kann die zu erwartende 

Beeinträchtigung reduzieren. Wir bitten in diesem Zusammenhang um Änderung der 

Planung.  

Insbesondere da die Bauleitplanung nicht die ggf. notwendige Erlaubnis nach 

BayDSchG ersetzt. Es kann sein, dass bei Nichtberücksichtigung der Belange des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sich ein Bebauungsplan in den 

entsprechenden Bereichen oder als Ganzes als „nicht vollziehbar“ erweist.  

Um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden steht Ihnen das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege für Abstimmungen der erforderlichen Festsetzungen gern zur 

Verfügung.  
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Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.  

 
  

http://www.blfd.bayern.de/


 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren 

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§§ 4, 4a Baugesetzbuch) 

  

A. Allgemeine Angaben 

 Stadt/Gemeinde/Amt Wörth a.d. Donau, Landkreis Regensburg 

 Ihr Zeichen, Ihre Nachricht 2. Änderung B-Plan Alter Bahnhof 

 ☐ Flächennutzungsplan       

 ☒ Bebauungsplan 
Vorhabenbezogene partielle und 2. Änderung des Bebauungsplans „Al-
ter Bahnhof“ 

  

 ☐ vorhabenbezogener Bebauungsplan (Vorhaben- und Erschließungsplan) 
  

  
   

 ☐ sonstige Satzung       

 ☒ Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

  

B. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange 

 Regierung der Oberpfalz – Höhere Landesplanungsbehörde 

 Absender 

 Regierung der Oberpfalz, 93039 Regensburg 
 E-Mail Telefon/Telefax 

 Markus.Roth@reg-opf.bayern.de (0941) 5680-1821 

 Bearbeiter(in) Aktenzeichen 

 Herr Roth ROP-SG24-8314.12-223-4-29 

 

☒ Keine Bedenken 

 
Die in unserer Stellungnahme vom 1.12.2021 geforderte Ergänzung eines Bedarfsnachweises in re-
duzierter Form für die 30 geplanten Wohnungen des urbanen Mischgebiets ist nachgeliefert worden. 
Beim Zuschnitt der Wohnungen soll auch die demographische Entwicklung der Stadt Wörth berück-
sichtigt werden. Die Wohnungen sollen vor allem für Mitarbeiter der benachbarten Kreisklinik zur Ver-
fügung stehen.  
 
Auch die städtebaulich aufgewertete Anbindung der Innenstadt, als Voraussetzung für die „städtebau-
lich integrierte Lage“ des Lebensmittelmarktes, soll umgesetzt werden.  
 
Die Anregung, ein flächensparendes Konzept für die Parkflächen zu entwickeln, wird zumindest bei 
den Parkflächen für das urbane Mischgebiet berücksichtigt. Dort ist eine unter anderem Tiefgarage für 
das Wohn- und Geschäftsgebäude geplant. 

 
 



 

 

☐ Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 

auslösen: 
 

      

 

☐ Grundsätze der Raumordnung als zu berücksichtigende Vorhaben für nachfolgende Abwägungs- 

oder Ermessensentscheidungen nach Art. 3 Abs. 1 S. 1 BayLplG: 
 

      

 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Anga-

be des Sachstandes und des Zeitrahmens: 
 

      

 
☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 

Zustimmung, Befreiung o. ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden kön-
nen: 

  1. Einwendungen 

   
      

  2. Rechtsgrundlagen 

   
      

  3. Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

   
      

 
☒ Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. 

Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage: 
 

  

Wir bitten darum, uns zur Aktualisierung des hiesigen Rauminformationssystems (RIS) zeitnah 
nach Abschluss des Verfahrens eine Endausfertigung des Bebauungsplanes mit Verfahrensver-
merken und Begründung auf bevorzugt digitalem Wege an folgende E -Mail-Adresse zukommen 
zu lassen (Art. 30 BayLplG): rauminformation@reg-opf.bayern.de 
 

 Regensburg, 28.03.2022, gez. Markus Roth 
__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

24-001 (03.2020)

 

mailto:rauminformation@reg-opf.bayern.de


















 Abdruck 

Landratsamt Regensburg 
L 16 
 
 
Sachgebiet S 41 
 
im Haus 
 
 
Bebauungsplan „2.Änderung Alter Bahnhof“, Stadt Wörth a. d. Donau; 
Stellungnahme 
 
Zum vorgenannten Bauleitplan-Verfahren bzw. zur Befahrbarkeit der im o. g. Bebauungsplan 
vorgesehenen Straßenzüge durch Entsorgungsfahrzeuge (Restmüll, Altpapier, Sperrmüll usw.) wird nach 
Rücksprache mit dem derzeit zuständigen Entsorgungsunternehmen wie folgt Stellung genommen: 
 
Aufgrund berufsgenossenschaftlicher Vorschriften dürfen Entsorgungsfahrzeuge (außer zu 
Wendezwecken) nur vorwärts fahren. Entsprechend dieser Regelungen müssen Sackgassen bzw. 
Stichstraßen, wenn sie befahren werden sollen, eine ausreichend große Wendemöglichkeit aufweisen. Der 
Mindestdurchmesser, den ein heute üblicherweise eingesetztes Müllfahrzeug (mit drei- oder vier Achsen 
und einer Länge von rd. 11 m) für ein Wendemanöver benötigt, beträgt mindestens 18 m. Dabei muss der 
Mittelpunkt überfahrbar sein. 
 
Beim Befahren von Straßen muss außerdem sichergestellt sein, dass für die am Fahrzeug befindlichen 
Personen keine Quetschgefahr besteht. Zu diesem Zweck muss beiderseits des Entsorgungsfahrzeuges 
ein Freiraum von mindestens 0,5 m Breite vorhanden sein. 
 
Die Bereitstellung der im Rahmen des Holsystems zu entsorgenden Abfall- und Wertstoff-Fraktionen muss 
gem. § 15 ff. Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Regensburg (AWS) an anfahrbaren Stellen erfolgen. 
 
Privatgrundstücke oder Straßen, die keine öffentlich gewidmeten Straßen im Sinne des Straßen- und 
Wegerechts (Art. 3, 53 Bayer. Straßen- und Wegegesetz) sind, werden nur nach ausdrücklicher 
Beauftragung mit umfassender Haftungsfreistellung für den Landkreis Regensburg und die 
Entsorgungsunternehmen durch den/die Eigentümer befahren (§ 15 Abs. 7 AWS). 
 
Die Betrachtung des vorliegenden Bebauungsplanes unter den vorgenannten Gesichtspunkten führt 
deshalb zu folgendem Ergebnis: 
 
Mit der Planung besteht Einverständnis. 
 
 
Regensburg, 09.03.2022 

 
 
 

 
Karin Dächert 





Zur Post am:

Landratsamt
vT Regensburg

SG S 31, Wasserrecht und Gewasserschutz, Staatliches Abfallrecht, Bodenschutz

SachgebietS41

- im Haus -

Vollzug des BauGB;
2. Anderunadeseinfachen Bebauunqsplanes^terBahnhof^imbeschleuniaten Verfah-

ren nach ̂  13a BauGB. Stadt Worth a. d. Donau;
IE Verfahrensschritt: formliche Beteiligung, § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

□ Verfahrensschritt: bffentllche Auslegung, § 3 Abs. 2 I.V.m. $ 4 Abs. 2 BauGB
□ Verfahrensschritt: erneute Auslegung, 5 4a Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

□ Anregungen nur zu den geanderten oder erganzten Teilen
□ Auslegungsdauerverkurzt

Zu vorgenanntem Bauleitplanverfahren wird wie folgt Stellung genommen:

□  Die Beiange des Sachgebietes S 31 sind von der Planung nicht beruhrt.

□  Mit der Planung besteht Einverstandnls.

IE Mit der Planung besteht Einverstandnls bis auf folgende Punkte:

ZurEntsorgungdes Schmutz- und Niederschlagswassersfinden sich Ausfiihrungen. Ziffer3.7
„Niederschlagswasser sollte besser wie folgt gefasst werden:

„Hlnsichtlich der Niederschlagswasserentsorgung sind die „Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung"(NWFreiV) vom 01.01.2000, mit Anderung vom 01.10.20081. V. m. den aktualisierten
„Technischen Regein zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das
Grundwasser"(TRENGW) vom 17.12.2008 oder die „Technischen Regein zum schadlosen Einleiten
von gesammeltem Niederschlagswasser in eln Oberflachengewasser"{TRENOG) vom 17.12.2008
sowie die entsprechenden DWA Merk- und Arbeitsblatter zu beachten. Fur nicht eriaubnisfreie
EInleitungen sind Antrage beim Landratsamt Regensburg zu stellen.

Allgemeine Offnungszeiten Haltestellen des RW www.Iandkreis-regensburg.de
Mo.-Fr. 08:00-i2:oo Uhr IsarstraRe, Nordgaustrafte, na#a
Mo., Di. 13:00-15:30 Uhr Donaustaufer Stralle
Do. 13:00-17:30 Uhr Seitel
T:\S31\WR\Sch6nbergef\Bauleitplanung\W6rth a.d.D\2022-03-22_W6rth_2.And_BPL_Alter_Bahnhof_Stellungnahme.docx 23.03.2022



Der Bauherr/Grundstuckseigentumer ist fur die schadlose Beseitlgung des Regen-/Oberflachen-
wassers (= Niederschlagswasser) verantwortlich (Art. 41 Abs. 1 Bayer. Bauordnung, § 55 Abs. 1
Satz 1 und § 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz). Dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab-/umge-
leltetwerden. Die SIckerfahlgkeit des Untergrundesist Im Vorfeld zu prufen und nachzuwelsen.
Auf die Unzulasslgkelt der Ableltung von Niederschlagswasser auf fremden oder offentllchen
Grund wird ausdruckllch hingewiesen."

Ob und inwiewelt die Entsorgung des NIederschlagswassers durch Verslckerung grundsatzlich
mogllch Ist, sollte die Gemeinde Im Rahmen der Bauleitplanung abklaren. Je nach SIckerfahlgkeit
des Untergrundes muss fur die Grundstucksbesltzer die Moglichkelt bestehen, sein Niederschlags
wasser ungedrosselt/gedrosselt Oder im Wege eines Notuberlaufes In dasgemeindlicheTrennsys-
tem einleiten zu konnen.

Fur die Entsorgung des „kommunalen" NIederschlagswassers (= Niederschlagswasser aus offentll
chen Flachen sowie Uberwasser aus Privatgrundstucken) sind rechtzeitig Oberlegungen anzustel-
len und die wasserrechtllche Eriaubnis zu beantragen.

Regensburg, den 22.03.2022

5 31, Wasserrecht und Gewasserschutz, Staatliches Abfallrecht, Bodenschutz

Rank

Sachgebletslelterin

II. Zum Akt In KommXWork
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SG S 33-1, Fachreferent für Immissionsschutz

Landratsamt
Regensburg

Urschriftlich zurück

an

Sachgebiet S 41 

- im Flaus -

Vollzug des BauGB;

Vorhabenbezoqene 2. Änderung des einfachen Bebauungsplans „Alter Bahnhof1 im be

schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB, Stadt Wörth a. d. Donau

□  Verfahrensschritt: frühzeitige Beteiligung, § 4 Abs. 1 i.V.m. §3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB 

[El Verfahrensschritt: förmliche Beteiligung, § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

□  Verfahrensschritt: erneute Beteiligung, § 4a Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

□  Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen

□  Auslegungsdauer verkürzt

Zu vorgenanntem Bauleitplanverfahren wird wie folgt Stellung genommen:

□  Die Belange des Sachgebietes S 33-1 sind von der Planung nicht berührt.

IE Mit der Planung besteht Einverständnis.

□  Mit der Planung besteht Einverständnis bis auf folgende Punkte (siehe Anlage).

IE Stellungnahme (siehe Anlage).

In den zeichnerischen Festsetzungen sollten die Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelt

einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gekennzeichnet und auf die textlichen 

Festsetzungen verwiesen werden.

Redaktionelle Anmerkung imTeil D-Begründung:

Seite 23; Nr. 16 Schallschutz Absatz 2 „im" großschreiben.

Regensburg, den '

S 33-1, Fachreferent für Immissionsschutz



STADT WORTH A.D.DONAU

Landkreis Regensburg
Reg.-bezirk Oberpfalz

2. ANDERUNG
DES BEBAUUNGSPLANES

ALTER BAHNHOF'
II ■II

Partielle, vorhabenbezogene Anderung
Innenentwicklung gemaG) § 13a BauGB

Qbersichtsplan ohne Madstab

Planung: Grunordnung:

mitschelen + gerstl ZiSSLERARCHiTEKTUR
Architekten PartG mbB Zissler Architektur GmbH

NeuburgerStr. 43 | 94032 Passau
T: +49 (0)85150196-0
F: +49 (0)85150 196-20
info@ntiitschelen-gerstl.de
www.mitschelen-gerstl.de

Ebenpaint9
93170 Bernhardswald
Tel.: 09407/90700
Fax: 09407/3529
mailto: info@zissler-architekturgmbh.com



















































Landratsamt Regensburg 1 Postfach 120329193025 Regensburg

Stadt Worth a.d. Donau

Landratsamt
Regensburg

Staatliches Landratsamt

Bauabteilung

FrauPauli

Altmuhlstrafte 3,93059 Regensburg

Raum 4.020

Telefon 0941 4009-435 oder 4009-0

Telefax 09414009-426

bauleitplanung@lra-regensburg.de

Regensburg, 20.04.2022

Az.: S.41-Pa/ 2. And. BP! „Alter Bahn-

hof, Worth

S 41 - Bauleitplanung

2. Anderung des Bebauungsplanes „Alter BahnhoP - partielle, vorhabenbezogene Anderung ge-
maB S 13a BauGB, Worth a.d. Donau;

Verfahrensschritt: S 3 Abs. 2 i. V. m. S 4 Abs. 2 BauGB

Sehrgeehrte Damen und Herren,

unsere Bauabteilung blieb die letzten Wochen (eider nicht von dem Coronavirus verschont, so dass
viele Fristen unserer Landkreisgemeinden verstrichen sind bzw. nun parallel zur Bearbeitung anste-
hen. Bitte entschuldigen Sie an dieser Stelle vielmals die zeitliche Verzogerung!

Damit wir Ihnen mdglichst schnell unsere Einwendungen/ Anregungen zukommen lessen konnen,
haben wir uns entschieden vom bisherigen Prufprogramm abzuweichen und mit dieser Stellung-
nahme keine vollstandige Prufuna der Planunterlaoen vorzunehmen. Wirfokussieren uns in unse-
ren Handskizzen (Annierkungen in rot) ausschlieBlich auf die Planzeichnung, Festsetzungen eines
qualifizierten Bebauungsplanes sowie die Abstandsflachen. Bitte berucksichtigen Sie dies bei der
weiteren Bearbeitung Ihrer Bauleitplanung und sichten diese selbst auf etwaige Unstimmigkeiten
Oder redaktionelle Fehler.

Nachfolgende Fachstellen haben zu der im Betreff genannten Bauleitplanung eine Stellungnahme ab-
gegeben:

L16, Kommunale Abfallentsorgung
-  L18, FachreferentfurDenkmalschutz

S 31, Staatliches Abfallrecht, Wasserrecht und Gewasserschutz

Allgemeine Offhungszeiten

Mo.-Fr. 08:00-12:oo Uhr

Mo., Di. 13:00-15:30 Uhr

Do. 13:00-17:30 Uhr

HaltesteHen des RW

IsarstraBe, NordgaustraBe,
Donaustaufer StraBe

www.landkreis-regensburg.de
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